
eines Fotoapparates verschwinden. Er 
fuhr mit der Bahn bis Großbeeren, er
bettelte auf den Straßen Geld und be
gab sich am 3. Oktober 1950 zu Fuß 
nach Treuenbrietzen und versuchte auf 
der VP unter falschen Angaben einen 
Ersatz für seinen Personalausweis zu 
erlangen. Dabei wurde er festgenommen. 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem Ge
ständnis des Angeklagten. . . .
Der Angeklagte hat dadurch, daß er bei 
seinem ersten Auftauchen in Westberlin 
bei den angloamerikanischen Spionage
dienststellen und bei anderen Personen, 
wie Heimleiter, u. a. erklärt, daß er ge
waltsam nach Aue gepreßt worden sei, 
bei seinem zweiten Absetzen nach West
berlin bei diesen Stellen erklärte, daß 
er am 9. 5. 1950 auf dem Bahnhof Ost
kreuz unschuldig verhaftet worden sei, 
weiter von einem angeblichen Straflager 
in Johanngeorgenstadt berichtete, in 
welchem er bei unmenschlicher Behand
lung, schlechter Verpflegung und Beklei
dung verschleppt worden sei, Boykott
hetze gegen eine demokratische Einrich
tung, nämlich gegen die Deutsche De
mokratische Republik, getrieben. Er hat 
damit objektiv den Tatbestand des 
Art. 6 der Verfassung der DDR erfüllt. 
Er hat diese Hetze mit Wissen und 
Wollen und in dem Bewußtsein der 
Rechtswidrigkeit getrieben und somit mit 
Vorsatz subjektiv den Tatbestand er
füllt. Mit derselben Handlung hat er 
aber auch objektiv und subjektiv den 
Tatbestand des Art. Ill A III der Kon- 
trollratsdirektive. 38 erfüllt, da diese 
hetzerischen Angaben die Erfindung und 
Verbreitung eines tendenziösen Gerüchts 
darstellten, geeignet, den Frieden des 
deutschen Volkes zu gefährden. Gern. 
§ 75 war die Strafe aus dem härteren 
Gesetz, somit dem Art. 6 der Verfassung 
der DDR, zu entnehmen und im Hin
blick auf § 1 des StGB der Angeklagte 
mit Zuchthaus zu bestrafen.
Bei der Strafzumessung gegen den An
geklagten mußte strafschärfend ins Ge
wicht fallen, daß es sich bei ihm um ein 
arbeitsscheues und kriminelles Element 
handelt. . . .  Es konnten vom Gericht 
keinerlei Umstände gefunden werden, 
die die Handlung des Angeklagten in 
einem milderen Licht betrachten lassen. 
Es ist unbedingt notwendig, daß Ele
mente vom Schlage des Angeklagten aus 
der Gesellschaft eine Zeit lang entfernt 
werden, damit der Aufbau unserer Wirt
schaft und unser Kampf um die Erhal
tung des Friedens durch ihre Sabotage
handlungen nicht gehemmt und beein
trächtigt werden. Aus diesem Grunde 
hielt die Strafkammer, entsprechend dem 
Anträge der Staatsanwaltschaft, eine 
Zuchthausstrafe von 8 Jahren für den 
Angeklagten für erforderlich, aber auch 
für ausreichend, um ihn in dieser Zeit 
durch den demokratischen Strafvollzug 
zu einem nützlichen Mitglied der Ge
sellschaft umzuerziehen.
Dem Antrag der Verteidigung, das JGG 
in Anwendung zu bringen und danach 
den Angeklagten mit einer Jugend
gefängnisstrafe zu belegen, konnte das 
Gericht nicht stattgeben. Nach der Recht
sprechung des Obersten Gerichts der 
DDR findet das JGG bei Verstößen

gegen Artikel 6 der Verfassung der DDR 
keine Anwendung. Aus diesem Grunde 
mußte die Strafe für den Angeklagten 
Zuchthaus sein.

gez. Tschetsche Sondermann
Die Richtigkeit vorstehender Abschrift 
beglaubigt.

Potsdam, den 9. Juni 1951 
L. S. gez. Sellack

Justizangestellte 
als Urkundsperson der Geschäftsstelle.

Urteil gegen Graef
DOKUMENT NR. 52 

KStKs. 44/50
Im Namen des Volkes!

Gegen
den kaufmännischen Lehrling Joachim 
Graef, geb. 15.4.33 in Berlin, wohnh. 
in Teltow/Land Brdbg., Mahlower- 
straße 150, dtsch., kath., ledig, nach 
eigenen Angaben nicht vorbestraft 
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wurde in der öffentlichen Sitzung der 
großen Strafkammer des Landgerichts 
Potsdam am 23.Januar 1951 . . .  
für Recht erkannt:

Der Angeklagte wird wegen Ver- 
• brechens gern. Artikel 6 der Verfas
sung in Verbindung mit Abschnitt II 
Artikel III A III der Kontrollrats- 
direktive 38 zu einer Zuchthaus
strafe von 2 — zwei — Jahren ver
urteilt.
Er wird gern. Abschnitt II Artikel 
III A III der Kontrollratsdirektive 38 
als Belasteter eingestuft und unter
liegt den Sühnemaßnahmen gern. 
Abschnitt II Art. IX Ziffer 3—9 der 
Kontrollratsdirektive 38.
Die Untersuchungshaft wird ange
rechnet.
Die Kosten des Verfahrens trägt der 
Angeklagte.

Gründe:
Der Vater des Angeklagten . . .  war ein 
geschworener Gegner der antifaschisti
schen, demokratischen Ordnung in der 
DDR und . . .  flüchtete im Januar 1950 
nach Westberlin. Von dort aus be
auftragte er den Angeklagten Joachim 
Graef, der ihn regelmäßig in Westberlin 
besuchte, die westlich lizensierte CDU- 
Zeitung „Der Tag" und hetzerische 
Flugblätter nach Teltow zu bringen und 
dort zu verteilen. Der Angeklagte kannte 
den Inhalt dieser Zeitungen und Flug
blätter und wußte, daß ihre Verbreitung 
im Gebiet der DDR verboten war. Trotz
dem übernahm er die Aufträge seines 
Vaters und schaffte die Hetzschriften mit 
seinem Fahrrad illegal nach Teltow. Dort 
belieferte er dann regelmäßig einen ihm 
von seinem Vater näher bezeichneten 
Personenkreis, der der CDU angehörte, 
mit der Zeitung „Der Tag". Am 29. 8. 
1950 wurde er bei einer seiner Fahrten 
von Westberlin nach Teltow festgenom
men. 15 ihm von seinem Vater über
gebene Flugblätter mit der Überschrift 
„Sowjetzonen-CDU verübt Selbstmord" 
wurde bei ihm vorgefunden.

Dieser Sachverhalt beruht auf dem Ge
ständnis des Angeklagten und den Be
kundungen des Zeugen Schmidt. Der 
Angeklagte behauptete, die der Zeitung 
„Der Tag" beiliegenden Flugblätter stets 
verbrannt zu haben und die Absicht ge
habt zu haben, auch die bei ihm gefun
denen Flugblätter zu verbrennen. Das 
Gericht glaubte dieser Einlassung des 
Angeklagten nicht, weil sie seinem gan
zen sonstigen Verhalten zu sehr wider
spricht. Aber auch bei Unterstellung der 
Wahrheit dieser Behauptung würde sich 
an der rechtlichen Beurteilung der Tat 
des Angeklagten nichts ändern, weil 
allein der von ihm zugegebene Teil 
seiner Handlung den Tatbestand des 
vollendeten Verbrechens gegen den 
Art. 6 der Verfassung erfüllt.
Die Zeitung „Der Tag" ist bekanntlich 
das Sprachrohr des anglo-amerikanischen 
Agenten Jakob Kaisers und hetzt in je
der ihrer Ausgaben zum Boykott der 
DDR und ihrer demokratischen Einrich
tungen und Organisationen, zum Kriege 
und zum Mord an demokratischen Poli
tikern. Wer diese Zeitung vorsätzslich 
weiter verbreitet, treibt damit selbst 
Boykott-, Kriegs- und Mordhetze.
Durch die gleiche Handlung hat der 
Angeklagte aber auch gegen Art. Ill A III 
der Kontrollratsdirektive 38 verstoßen; 
denn der Inhalt des „TAG" besteht zu 
einem großen Teil aus Propaganda für 
den Militarismus und tendenziösen Ge
rüchten, die den Frieden des deutschen 
Volkes und der Welt gefährden.

Der Angeklagte hat sich schwer gegen 
die Gesellschaft, in der er lebt, die ihm 
Arbeit, Brot, Frieden und Freiheit garan
tiert, vergangen. Während die Werktäti
gen der DDR sich rastlos bemühen, die 
Wirtschaftspläne zu erfüllen, damit die 
Folgen des verbrecherischen Hitlerkrieges 
zu überwinden und der Bevölkerung ein 
besseres Leben und den Frieden zu 
sichern, hat er sich in den Dienst der 
westlichen Kriegstreiber gestellt, deren 
Absichten dahingehen, diese Anstrengun
gen zunichte zu machen und einen neuen 
Weltbrand zu entfachen, der den Unter
gang des ganzen deutschen Volkes zur 
Folge hätte. Wenn schon die Vorberei
tung eines Mordes als Verbrechen be
straft wird, um wieviel mehr macht sich 
dann der schuldig, der sich an der Vor
bereitung eines Krieges, das heißt, des 
Mordes an Millionen Menschen, be
teiligt.
. .. Auch bei seiner Jugend war er doch 
seinem geistigen und körperlichen Reife
grad nach durchaus in der Lage, das 
Verbrecherische seiner Tat einzusehen 
und dementsprechend zu handeln. Das 
Schutzbedürfnis unserer Gesellschaft 
verlangt, daß er längere Zeit von ihr 
abgesondert bleibt und ihm Gelegenheit 
gegeben wird, über das Verwerfliche 
seines Handelns nachzudenken und zu 
einem für unseren friedlichen Aufbau 
brauchbaren Menschen zu werden . . .  
gez. Sondermann gez. Spahn

Ausgefertigt!
Potsdam, den 2. 2. 1951 

gez. Unterschrift 
Justizangestellte 

L. S. als Urk.Person der Gesch.St.
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